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					Präambel

					Wir sind die Proximus Versicherung AG mit Sitz in München. Sie sind unser Vertragspartner, der sogenannte Versicherungsnehmer, wenn Sie den Versicherungsvertrag mit uns abschließen. Wenn Sie sich selbst versichert haben, sind Sie gleichzeitig auch die versicherte Person. Sie können auch andere Personen versichert haben. Diese bezeichnen wir in den Bedingungen ebenfalls mit „Sie“.

				



Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen fürdie­Reiseversicherung 2021 (AT-Reise 2021)

			Die nachstehenden Regelungen gelten für alle Reiseversicherungen des entsprechenden Vertragszeitraumes.

			Der jeweils abgeschlossene Versicherungsschutz ist in den jeweiligen Besonderen Versicherungsbestimmungen geregelt.

			
				
					1	Wer sind die versicherten Personen?


					2	Welche Reisen sind versichert?

					3	Wo haben Sie Versicherungsschutz?

					4	Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie eine Prämie nicht rechtzeitig bezahlen?

					5	Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

					6	Wann beginnt und wann endet der Versicherungsvertrag?

					7	Welche Kündigungsmöglichkeiten haben Sie und wir?

					8	In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?

					9	Was ist im Schadenfall zu beachten?

					10	Was sind die Folgen einer Mehrfachversicherung?

					11	Welche Rechte haben Sie bei ­Meinungsverschiedenheiten?

					12	Wie müssen Erklärungen an uns gerichtet werden?

				

			
			1 Wer sind die versicherten Personen?

			Der Versicherungsschutz besteht für versicherte Personen oder Risikopersonen (siehe Ziffer 3 der Besonderen Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021).

			Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein namentlich genannten Personen. Versicherbar sind Einzelpersonen, Familien und Paare mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. 

			Als Familie gelten ein Erwachsener oder 2Erwachsene (Ehepartner / Lebensgefährten) und bis zu 5unterhaltsberechtigte Kinder. Dabei kann es sich um eigene Kinder, Pflege-, Stief- oder Adoptivkinder handeln. Kinder sind im Familientarif bis zum Ende der Ausbildung bzw. des Studiums mitversichert, längstens jedoch bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem das Kind 25Jahre alt wird. Paare (Ehepartner / Lebensgefährten) bezeichnen wir ebenfalls als Familie. Es muss kein gemeinsamer Wohnsitz vorliegen.

			Versicherte Personen sind auch dann versichert, wenn sie allein reisen.

			2 Welche Reisen sind versichert?

			Eine Reise nach diesen Bedingungen ist eine Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz der versicherten Person. Der ständige Wohnsitz muss in der Bundesrepublik Deutschland liegen. Die Reise muss mindestens eine Übernachtung umfassen.

			Der Versicherungsschutz besteht für die aktuell gebuchte und versicherte Reise. Bei Jahresverträgen gelten alle Reisen innerhalb des Versicherungsjahres als versicherte Reisen.

			3 Wo haben Sie Versicherungsschutz?

			Sie haben weltweit Versicherungsschutz.

			4 Was müssen Sie bei der Prämienzahlung ­beachten? Was geschieht, wenn Sie eine ­Prämienicht rechtzeitig bezahlen? 

			4.1 Prämie und Versicherungsteuer

			4.1.1 Prämienzahlung

			Die Prämien sind je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie zu zahlen.

			4.1.2 Versicherungsteuer

			Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer. Diese haben Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu bezahlen.

			4.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

			4.2.1 Die im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von 14Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

			4.2.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst zu diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht haben.

			4.2.3 Zahlen Sie die Prämie nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

			4.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie

			4.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

			Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

			4.3.2 Verzug und Zahlungsfrist 

			Wenn Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig bezahlen, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 14Tage betragen.

			Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthält: 

			
					Die ausstehenden Prämien, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziffert sein und 


					die Rechtsfolgen, welche nach Ziffer 4.3.3 mit der Fristüberschreitung verbunden sind, müssen angegeben sein. 


			

			4.3.3 Verlust des Versicherungsschutzes und Kündigung

			Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist den angemahnten Betrag nicht bezahlt haben, 

			
					besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 


					können wir den Vertrag kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Wenn Sie nach unserer Kündigung innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung besteht kein Versicherungsschutz.


			

			4.4 Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

			Wenn wir den Einzug der Prämie von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie dem Einzug nicht widersprechen.

			Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann und Sie nach einer Aufforderung in Textform unverzüglich zahlen. Wenn Sie es zu vertreten haben, dass die fällige Prämie nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig eine andere Zahlungsweise zu verlangen. Sie müssen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert haben.

			4.5 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

			Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht. 

			5 Wann beginnt und wann endet der ­Versicherungsschutz?

			5.1 Wann beginnt und wann endet der ­Versicherungsschutz für die Reiserücktritts­versicherung?

			Der Versicherungsschutz für die gebuchte Reise beginnt am Tag nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags. Er beginnt jedoch frühestens, sobald Sie die Prämie gezahlt haben.

			Schließen Sie den Vertrag für eine bereits gebuchte Reise ab, ist diese nur versichert, wenn zwischen Abschluss des Vertrags und dem Antritt der Reise mehr als 30Tage liegen.

			Liegen zwischen dem Abschluss des Vertrags und dem Antritt der Reise weniger als 30Tage, dann ist diese Reise versichert, wenn Sie den Vertrag spätestens 3Tage nach Buchung der Reise abschließen.

			Bei Jahresverträgen beginnt der Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt der Reisebuchung, wenn der Zeitpunkt der Buchung und der Reisezeitraum in der Vertragslaufzeit liegen.

			Er endet mit dem Reiseantritt oder mit dem Eintritt des Versicherungsfalles. Der Versicherungsschutz für mitversicherte Kinder endet zum Ende des Versicherungsjahres, in dem das Kind 25Jahre alt wird.

			5.2 Wann beginnt und wann endet der ­Versicherungsschutz für die Reiseabbruch­versicherung und die Reisegepäckversicherung?

			Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt Ihrer Reise. Er beginnt jedoch frühestens, sobald Sie die Prämie gezahlt haben. Er endet mit dem Reiseende, spätestens aber mit dem vereinbarten Ende des Vertrags. Der Versicherungsschutz verlängert sich, wenn die Reise verlängert werden muss. Dies gilt nur, wenn die versicherte Person die Reiseverlängerung nicht zu vertreten hat.

			6 Wann beginnt und wann endet der ­Versicherungsvertrag?

			Sie können den Vertrag jederzeit abschließen. Er gilt für die im Vertrag angegebene Dauer. Wenn sich die Reisedaten ändern, müssen Sie uns dies unverzüglich mitteilen, spätestens jedoch 30Tage vor Reiseantritt. Ändern sich die Reisedaten innerhalb dieser Frist, dann müssen Sie uns dies spätestens 3Tage nach der Änderung oder Umbuchung, aber vor Reiseantritt mitteilen. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn dem Vertragspartner nicht spätestens einen Monat vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

			7 Welche Kündigungsmöglichkeiten haben Sie und wir?

			Sie und wir dürfen den Jahresvertrag zum Ablauf kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. Sie und wir dürfen spätestens einen Monat nach Leistung oder Ende des Rechtsstreits nach Abschluss eines Schadenfalls kündigen. Wir müssen dabei eine Frist von einem Monat einhalten. Kündigen Sie, dann können Sie bestimmen, wann die Kündigung wirksam wird, keinesfalls jedoch vor dem Ende der laufenden Reise. Spätestens aber zum Ende des laufenden Versicherungsjahres. 

			Der Vertrag endet, wenn Sie sterben. Die versicherten Personen können den Vertrag fortsetzen. Diese müssen die Sterbeurkunde innerhalb von 2Monaten, nachdem Sie verstorben sind, abgeben.

			8 In welchen Fällen leisten wir nicht (­Ausschlüsse)?

			Wir leisten nicht

			8.1 für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind;

			8.2 bei Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse. Dies gilt auch für solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand ergeben. Und zwar aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen oder aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen aufgrund der genannten Gefahren. Des Weiteren bei terroristischen oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen;

			8.3 wenn die versicherte Person oder die Risikoperson den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch die versicherte Person oder die Risikoperson können wir die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis kürzen;

			8.4 wenn für die versicherte Person oder die Risikoperson der Versicherungsfall bei Abschluss der Versicherung voraussehbar war. Wenn uns die versicherte Person oder die Risikoperson vor Vertragsabschluss über die besondere Risikosituation informiert hat, leisten wir weiterhin, wenn wir dem Vertragsabschluss zugestimmt haben;

			8.5 bei Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses bekannt und in den letzten 6Monaten vor Versicherungsabschluss behandelt worden sind. Kontrolluntersuchungen gelten nicht als Behandlungen;

			8.6 bei Gefahren der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.

			9 Was ist im Schadenfall zu beachten?

			9.1 Wann müssen Sie einen Schaden anzeigen?

			Jeder Schadenfall ist unverzüglich anzuzeigen.

			9.2 Wann zahlen wir eine Entschädigung?

			Wir zahlen innerhalb von 2Wochen, wenn unsere Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe nach festgestellt ist. Dazu müssen Sie uns die notwendigen Nachweise vorlegen. Von unserer Leistung ziehen wir den vereinbarten Selbstbehalt ab. Wir leisten an Sie oder an den Überbringer der ordnungsgemäßen Nachweise, wenn keine Zweifel an der Legitimation bestehen.

			Einen Monat nach Anzeige des Schadens können Sie als Abschlagszahlung den Betrag  verlangen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

			9.3 Welche allgemeinen Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?

			Sie haben die Pflicht korrekte Angaben zu machen. Dazu gehört insbesondere die Pflicht, angeforderte Belege vorzulegen und die behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden, soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung der Leistungspflicht erforderlich ist. Weitere Pflichten können sich aus den Besonderen Versicherungsbedingungen ergeben.

			9.4 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtver­letzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?

			Verletzen Sie eine vertragliche Pflicht (Obliegenheit), können wir die Leistung nach der Regelung des § 28 Absatz2 bis 4 Versicherungsvertragsgesetz kürzen.

			9.5 Welche Ansprüche gegen Dritte gehen auf uns über?

			Für Ansprüche versicherungsrechtlicher Art findet § 86 Versicherungsvertragsgesetz Anwendung. Ansprüche nicht versicherungsrechtlicher Art müssen Sie bis zur Höhe der geleisteten Zahlung schriftlich an uns abtreten.

			Falls Sie von schadenersatzpflichtigen Dritten Ersatz der Ihnen entstandenen Kosten erhalten haben, dürfen wir den Ersatz auf unsere Leistungen anrechnen.

			10 Was sind die Folgen einer Mehrfach­versicherung?

			Die Rechtsfolgen aus einer Mehrfachversicherung ergeben sich aus § 77 und § 78 Versicherungsvertragsgesetz.

			11 Welche Rechte haben Sie bei Meinungs­verschiedenheiten?

			Besteht Unzufriedenheit mit einer unserer Entscheidungen oder hat eine Verhandlung mit uns nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.

			Der Versicherungsombudsmann

			Sind Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Dieser ist derzeit wie folgt erreichbar:

			Versicherungsombudsmann e.V. 

			Postfach 080632 

			10006 Berlin 

			E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

			Internet: www.versicherungsombudsmann.de

			Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Sie kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

			Haben Sie diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Die Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

			Versicherungsaufsicht

			Sind Sie unzufrieden mit der Betreuung durch uns oder bestehen Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung, können Sie sich auch an die zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

			Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

			Sektor Versicherungsaufsicht 

			Graurheindorfer Straße 108 

			53117 Bonn 

			E-Mail: poststelle@bafin.de

			Internet: www.bafin.de

			Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

			Rechtsweg

			Es besteht die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Klagen gegen uns ist München oder Ihr Wohnsitz in Deutschland.

			12 Wie müssen Erklärungen an uns gerichtet werden?

			Willenserklärungen und Anzeigen müssen Sie in Textform formulieren.


Besondere Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021)


				
					1	Was ist versichert?

					2	Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

					3	Wer sind Ihre Risikopersonen?

					4	In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?

					5	Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?

					6	Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?

					7	Was müssen Sie bei einem vereinbarten Selbstbehalt beachten?

					8	Was müssen Sie bei der Ermittlung der ­Versicherungssumme berücksichtigen? Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige Versicherungssumme wählen?

					9	Erläuterungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021)

				

		
			1 Was ist versichert?

			1.1 Bei Nichtantritt der Reise erstatten wir Ihnen bis zur Höhe der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme die vertraglich geschuldeten

			
					Stornokosten aus dem versicherten Reisearrangement;


					Reisevermittlungskosten, sofern diese bereits bei Reisebuchung vereinbart wurden und Sie die Kosten in der versicherten Summe (Reisepreis) berücksichtigt haben.


			

			1.2 Bei verspätetem Antritt der Reise aufgrund eines versicherten Ereignisses oder infolge der Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels oder Zubringerfluges erstatten wir Ihnen bis zur Höhe der bei Nichtantritt der Reise vertraglich geschuldeten Stornokosten 

			
					die Mehrkosten der Hinreise;


					die Kosten für nicht genutzte Reiseleistungen.


			

			Öffentliche Verkehrsmittel sind alle Land- und Wasserfahrzeuge, die für die öffentliche Personenbeförderung zugelassen sind.

			2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

			2.1 Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird:

			2.1.1 Tod;

			2.1.2 schwere Unfallverletzung;

			2.1.3 unerwartete schwere Erkrankung (siehe Erläuterungen für die Reiserücktrittsversicherung);

			2.1.4 Impfunverträglichkeit;

			2.1.5 Schwangerschaft und Schwangerschaftskomplikationen; 

			2.1.6 Schaden am Eigentum der versicherten Person durch Feuer, Explosion, Leitungswasser, Blitzschlag, Elementarereignisse oder vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich ist oder sofern die Anwesenheit der versicherten Person zur Aufklärung erforderlich ist;

			2.1.7 Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person oder einer mitreisenden Risikoperson aufgrund einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber;

			2.1.8 unerwartete Aufnahme eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses durch die versicherte Person oder eine mitreisende Risikoperson, sofern diese Person bei der Reisebuchung arbeitslos gemeldet war; 

			2.1.9 Bruch von Prothesen;

			2.1.10 Lockerung von implantierten Gelenken;

			2.1.11 unerwartetem Ausfall eines implantierten Herzschrittmachers;

			2.1.12 Termin zur Spende oder zum Empfang von Organen und Geweben im Rahmen des Transplantationsgesetzes;

			2.1.13 Wechsel des Arbeitsplatzes, sofern die Reise vor Kenntnis des Wechsels gebucht wurde und die Reisezeit in die Probezeit oder in die ersten 6Monaten der neuen Beschäftigung fällt;

			2.1.14 konjunkturbedingte Kurzarbeit, sofern diese mindestens 3Monate in Folge andauert, das regelmäßige monatliche Bruttoeinkommen um mindestens 35 % reduziert ist und die Anmeldung der Kurzarbeit durch den Arbeitgeber erst erfolgte, nachdem die Reise gebucht war;

			2.1.15 Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, sofern Sie selbstständig sind, die Reise vor Stellung des Antrags auf Eröffnung des Verfahrens gebucht haben und das Insolvenzverfahren durch das zuständige Gericht vor Antritt der Reise eröffnet wurde;

			2.1.16 Adoption eines minderjährigen Kindes;

			2.1.17 unerwarteter Beginn des Bundesfreiwilligendienstes (BFD), des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ), des freiwilligen ökologischen Jahres (FÖJ), sofern Sie den Termin nicht verschieben können und keine andere Stelle die Stornokosten trägt;

			2.1.18 Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung an einer Schule, Berufsschule, Universität, Fachschule, Berufsakademie, Dualen Hochschule, College, sofern die Reise vor dem Termin der Wiederholungsprüfung gebucht wurde, die Wiederholungsprüfung unerwartet in der Reisezeit oder innerhalb von 14Tagen nach dem planmäßigen Reiseende stattfindet;

			2.1.19 Einreichung der Scheidungsklage unmittelbar vor Reiseantritt beim zuständigen Gericht im Falle einer gemeinsamen Reise des betroffenen Ehepaars. Dies gilt auch bei entsprechender Antragstellung auch für eine einvernehmliche Trennung;

			2.1.20 unerwartete gerichtliche Ladung, sofern das zuständige Gericht die Reise nicht als Verschiebungsgrund anerkennt und die Teilnahme am Gerichtstermin nicht zu Ihren berufstypischen Tätigkeiten gehört;

			2.1.21 Leistungsfälle bei zur Reise angemeldeten und mitreisenden Hunden oder Katzen; versichert sind unerwartet schwere Erkrankungen, schwere Unfälle, Tod und Impfunverträglichkeit; nicht versichert ist ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau eines für das Reiseland vorgeschriebenen Antikörperwertes;

			2.1.22 dauerhafte Verlegung des Hauptwohnsitzes um mindestens 150Kilometer aufgrund Versetzung durch den Arbeitgeber; 

			2.1.23 Tätigkeit als Ersthelfer während des ursprünglich geplanten Reisezeitraums, da sich ein Unfall oder Notfall (auch Naturkatastrophe) ereignet hat;

			2.1.24 Verweigerung des Touristenvisums durch die Behörden des Ziel- oder Transitlandes;

			2.1.25 Unbewohnbarkeit der Unterkunft am Reiseziel;

			2.1.26 Zwangsevakuierung am Zielort durch die Regierungsbehörden innerhalb von 24Stunden vor dem Abreisedatum;

			2.1.27 Diebstahl des Fahrzeugs, welches für die Fahrt zum Ausgangspunkt der Reise oder das während der Reise das Hauptbeförderungsmittel genutzt werden sollte;

			2.1.28 Fahrzeugpanne während der Fahrt zum Ausgangspunkt der Reise.

			3 Wer sind Ihre Risikopersonen?

			Als Risikopersonen bezeichnen wir:

			3.1 Personen untereinander, die gemeinsam eine Reise gebucht haben. Dies gilt nur, wenn

			
					maximal 6Personen die Reise gemeinsam gebucht haben; 


					bei Produkten für Familien maximal 7Personen die Reise gemeinsam gebucht haben;


					maximal 2Familien die Reise gemeinsam gebucht haben;


					bei Produkten für Familien maximal 2 weitere minderjährige Kinder mitreisen.


			

			3.2 die Angehörigen einer versicherten Person. Dazu zählen

			
					Ehepartner oder Lebensgefährten einer eheähnlichen Gemeinschaft;


					Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder;


					Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern;


					Großeltern, Schwiegereltern;


					Geschwister;


					Enkel;


					Schwiegerkinder, Schwäger;


					Tanten, Onkel;


					Neffen, Nichten.


			

			3.3 die Angehörigen des namentlich genannten Lebensgefährten einer versicherten Person. Dazu zählen die in 3.2 VB-Reiserücktritt 2021 genannten Personen.

			3.4 diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige entsprechend der vorstehenden Aufzählung einer versicherten Person betreuen.

			4 In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?

			Kein Versicherungsschutz besteht

			4.1 für Risiken, die in Ziffer 8 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) genannt werden;

			4.2 für Ereignisse, mit denen Sie zur Zeit der Buchung rechnen mussten;

			4.3 sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische Reaktion auf einen Terrorakt, innere Unruhen, Kriegsereignisse, ein Flugunglück oder eine Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung von Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen oder Naturkatastrophen aufgetreten ist;

			4.4 bei Schub einer chronischen Erkrankung;

			4.5 für Vermittlungsentgelte, die dem Reisevermittler aufgrund der Stornierung der Reise geschuldet werden, wie z. B. Bearbeitungsgebühren für eine Reisestornierung.

			5 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls? 

			Neben den allgemeinen Pflichten in Ziffer9.3 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) sind Sie verpflichtet,

			5.1 die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktrittsgrundes zu stornieren, um die Stornokosten möglichst gering zu halten; 

			5.2 den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen mit der Stornokosten-Rechnung an uns einzureichen; bei Stornierung eines Objekts eine Bestätigung des Vermieters über die Nichtweitervermietbarkeit des Objekts vorzulegen;

			5.3 eine schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, Impfunverträglichkeit oder Schwangerschaft durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, psychische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie;

			5.4 bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z. B. Polizeiprotokoll) einzureichen;

			5.5 bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben mit Angabe des Kündigungsgrundes, bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses den Aufhebungsbescheid des Arbeitsamtes und eine Kopie des neuen Arbeitsvertrages als Nachweis für das neue Arbeitsverhältnis vorzulegen;

			5.6 bei Tod ist eine Sterbeurkunde vorzulegen;

			5.7 auf unser Verlangen einen Nachweis für das versicherte Ereignis vorzulegen;

			5.8 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzureichen oder der Einholung einer Bestätigung des Arbeitgebers darüber zuzustimmen;

			5.9 der Einholung eines fachärztlichen Attestes durch uns über die Art und Schwere der Krankheit sowie die Unzumutbarkeit zur planmäßigen Durchführung der Reise zuzustimmen und dem Arzt die notwendige Untersuchung zu gestatten.

			6 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtver­letzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?

			Die Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus dem Allgemeinen Teil der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) Ziffer9.4.

			7 Was müssen Sie bei einem vereinbarten Selbstbehalt beachten?

			Wenn Sie einen Selbstbehalt mit uns vereinbart haben, tragen Sie einen Teil des Schadens selbst.

			Ihr Eigenanteil beträgt 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 € je versicherte Person.

			8 Was müssen Sie bei der Ermittlung der ­Versicherungssumme berücksichtigen? Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige Versicherungssumme wählen? 

			8.1 Die Versicherungssumme je versichertes Reisearrangement muss dem vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich bei Buchung anfallender Vermittlungsentgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, wenn Sie sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigen.

			8.2 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), haften wir nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert abzüglich Selbstbehalt.

			9 Erläuterungen für die Reiserücktritts­versicherung (VB-Reiserücktritt 2021)

			Versicherungsschutz besteht unter anderem, wenn die planmäßige Durchführung der Reise aufgrund einer unerwarteten schweren Erkrankung nicht zumutbar ist.

			Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erläutern wir den Fachbegriff „unerwartete schwere Erkrankung“ und geben Ihnen Beispiele. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele nicht abschließend sind. 

			„Unerwartete schwere Erkrankung“

			Versichert ist eine Erkrankung, die „unerwartet“ und „schwer“ ist. Zunächst definieren wir das Kriterium „unerwartet“ und geben danach Beispiele für „schwere“ Erkrankungen.

			Fall 1: Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung gilt als unerwartet.

			Fall 2: Versichert ist ebenfalls das erneute Auftreten einer Erkrankung, wenn in den letzten 2 Wochen vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise für diese Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist.

			Fall 3: Sofern in den letzten 6Monaten vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise für eine bestehende Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist, ist ebenfalls die unerwartete Verschlechterung dieser Erkrankung versichert.

			Nicht als Behandlung zählen regelmäßig durchgeführte medizinische Untersuchungen, um den Gesundheitszustand festzustellen. Diese Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkreten Anlasses durchgeführt und dienen nicht der Behandlung der Erkrankung.

			Beispiele für schwere Erkrankungen, die zu einer Unzumutbarkeit der Reise führen können (nicht abschließend): 

			
					Der behandelnde Arzt hat eine Reiseuntauglichkeit attestiert. 


					Die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung ist so stark, dass der Versicherte aufgrund von Symptomen und Beschwerden der Erkrankung die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen kann.


					Wegen einer ärztlich attestierten Erkrankung einer Risikoperson ist die Anwesenheit der versicherten Person erforderlich.


			

			Beispiele für eine „unerwartete schwere Erkrankung“ in der Reiserücktrittsversicherung (nicht abschließend):

			Fall 1: Die versicherte Person schließt für eine gebuchte Reise eine Versicherung ab. Kurz vor Reiseantritt erleidet sie erstmals einen Herzinfarkt.

			Fall 2: Bei der Mutter der versicherten Person wird nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung eine Lungenentzündung diagnostiziert. Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf Betreuung durch die versicherte Person angewiesen.

			Fall 3: Bei Versicherungsabschluss besteht eine Allergie bei der versicherten Person. In den letzten 6Monaten vor Versicherungsabschluss oder Reisebuchung ist für die Allergie keine Behandlung durchgeführt worden. Vor Reiseantritt kommt es zu einer starken allergischen Reaktion. Diese wurde vom Arzt attestiert. Wegen der Heftigkeit der allergischen Reaktion ist die versicherte Person nicht reisetauglich und kann daher die gebuchte Reise nicht antreten.

			Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert.

			Beispiel, bei dem keine „unerwartete schwere Erkrankung“ vorliegt (nicht abschließend):

			Die versicherte Person leidet unter einer Erkrankung, bei der Schübe ein charakteristisches Merkmal des Verlaufs sind (z. B. Multiple Sklerose, Morbus Crohn). In den letzten 6Monaten vor Versicherungsabschluss oder Reisebuchung wurde eine Behandlung für die bestehende Erkrankung durchgeführt. Daher ist diese Erkrankung nicht versichert.


Besondere Versicherungsbedingungen für die Reiseabbruchversicherung (VB-Reiseabbruch 2021)


				
					1	Was ist versichert?


					2	Wann liegt ein Versicherungsfall vor?


					3	Wer sind Ihre Risikopersonen?

					4	In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?

					5	Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?

					6	Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?

					7	Was müssen Sie bei einem vereinbarten Selbstbehalt beachten?

					8	Was müssen Sie bei der Ermittlung der ­Versicherungssumme berücksichtigen? Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige Versicherungssumme wählen?

					9 Erläuterungen für die Reiseabbruchversicherung (VB-Reiseabbruch 2021)


			

			1 Was ist versichert?

			Wir leisten Entschädigung bei 

			1.1 nicht planmäßiger Beendigung der Reise aus versichertem Grund für die Kosten der Rückreise entsprechend der ursprünglich gebuchten Art und Qualität, sofern die Rückreise mitgebucht und mitversichert worden ist; 

			1.2 nicht genutzten Reiseleistungen bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen abzüglich der Rückreisekosten, sofern die Reise wegen eines versicherten Ereignisses vorzeitig abgebrochen wird; 

			1.3 verlängertem Aufenthalt für die je Versicherungsfall nachgewiesenen zusätzlichen Kosten der Unterkunft für Sie/ die versicherten Person/ Risikoperson nach Art und Klasse der gebuchten und versicherten Leistung, wenn für die versicherte Person die planmäßige Beendigung der Reise nicht zumutbar ist, weil

			1.3.1 eine mitreisende Risikoperson wegen schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung nicht transportfähig ist und über den gebuchten Rückreisetermin hinaus in stationärer Behandlung bleiben muss; 

			1.3.2 Feuer, Naturkatastrophen, Elementarereignisse am Urlaubsort es unmöglich machen, planmäßig die Rückreise anzutreten;

			1.3.3 eine mitreisende Person am Urlaubsort verstorben ist und dadurch der Aufenthalt zwingend notwendig verlängert werden muss;

			1.4 Unterbrechung der Reise und möglicher ­Nachreise aus versichertem Grund für 

			1.4.1 Kosten für gebuchte und versicherte Reiseleistungen, die aufgrund der Unterbrechung nicht genutzt werden konnten;

			1.4.2 notwendige Beförderungskosten vom Ort der Reiseunterbrechung, um bei einer Kreuzfahrt oder Rundreise wieder zur Gruppe zu gelangen, jeweils bis zur Höhe der Kosten, die bei einem vorzeitigen Reiseabbruch angefallen wären.

			2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

			2.1 Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der Ereignisse, die in Ziffer2.1 der Besonderen Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021) genannt werden, betroffen sind. 

			3 Wer sind Ihre Risikopersonen?

			Risikopersonen sind neben der versicherten Person auch diejenigen Personen, die in Ziffer 3 der Besonderen Versicherungsbedingungen für die Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021) aufgeführt sind.  

			4 In welchen Fällen leisten wir nicht (­Ausschlüsse)?

			Kein Versicherungsschutz besteht

			4.1 für Risiken, die in Ziffer 8 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) genannt werden; 

			4.2 für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu rechnen war; 

			4.3 sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische Reaktion auf einen Terrorakt, innere Unruhen, Kriegsereignisse, ein Flugunglück oder eine Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung von Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen oder Naturkatastrophen aufgetreten ist; 

			4.4 bei Schub einer chronischen Erkrankung.

			5 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?

			Neben den allgemeinen Pflichten in Ziffer9.3 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) sind Sie verpflichtet, 

			5.1 die Rückreisekosten möglichst gering zu halten; 

			5.2 den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen sowie Rechnungen an uns einzureichen;

			5.3 eine schwere Unfallverletzung, eine unerwartete schwere Erkrankung durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, eine psychiatrische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie;

			5.4 bei Tod ist eine Sterbeurkunde vorzulegen; 

			5.5 bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z. B. Polizeiprotokoll) einzureichen; 

			5.6 bei Transportunfähigkeit infolge einer schweren Unfallverletzung oder einer unerwarteten schweren Erkrankung uns das Recht einzuräumen, dies durch ein fachärztliches Gutachten überprüfen zu lassen. 

			6 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von Obliegenheiten)?

			Die Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus dem Allgemeinen Teil der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) Ziffer9.4.

			7 Was müssen Sie bei einem vereinbarten Selbstbehalt beachten? 

			Wenn Sie einen Selbstbehalt mit uns vereinbart haben, tragen Sie einen Teil des Schadens selbst.

			Ihr Eigenanteil beträgt 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 € je versicherte Person.

			8 Was müssen Sie bei der Ermittlung der ­Versicherungssumme berücksichtigen? Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige Versicherungssumme wählen?

			8.1 Die Versicherungssumme je versichertem Reisearrangement muss dem vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich bei Buchung anfallender Vermittlungsentgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, wenn Sie sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigen.

			8.2 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), haften wir nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert abzüglich Selbstbehalt.

			9 Erläuterungen für die Reiseabbruchver­sicherung (VB-Reiseabbruch 2021)

			Versicherungsschutz besteht unter anderem, wenn die planmäßige Durchführung der Reise aufgrund einer unerwarteten schweren Erkrankung nicht zumutbar ist.

			Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erläutern wir den Fachbegriff „unerwartete schwere Erkrankung“ und geben Ihnen Beispiele. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele nicht abschließend sind.

			„Unerwartete schwere Erkrankung“

			Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung. Die Erkrankung muss „unerwartet“ und „schwer“ sein. Zunächst definieren wir das Kriterium „unerwartet“ und geben danach Beispiele für „schwere“ Erkrankungen. 

			Fall 1: Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung gilt als unerwartet. 

			Fall 2: Versichert ist ebenfalls das erneute Auftreten einer Erkrankung wenn in den letzten 2Wochen vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise für diese Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist. 

			Fall 3: Sofern in den letzten 6Monaten vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise für eine bestehende Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist, ist ebenfalls die unerwartete Verschlechterung dieser Erkrankung versichert. 

			Nicht als Behandlung zählen regelmäßig durchgeführte medizinische Untersuchungen, um den Gesundheitszustand festzustellen. Diese Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkreten Anlasses durchgeführt und dienen nicht der Behandlung der Erkrankung.

			Beispiele für schwere Erkrankungen, die zu einer Unzumutbarkeit der Reise führen können (nicht abschließend):

			
					der behandelnde Arzt hat eine Reiseuntauglichkeit attestiert, 


					die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung ist so stark, dass der Versicherte aufgrund von Symptomen und Beschwerden der Erkrankung die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen kann,


					wegen einer ärztlich attestierten Erkrankung einer Risikoperson ist die Anwesenheit der versicherten Person erforderlich.


			

			Beispiele für eine „unerwartete schwere Erkrankung“ in der Reiseabbruchversicherung (nicht abschließend):

			Fall 1: Die versicherte Person schließt für eine gebuchte Reise eine Versicherung ab. Während der Reise erleidet sie erstmals einen Herzinfarkt. 

			Fall 2: Bei der Mutter der versicherten Person wird nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung eine Lungenentzündung während der Reise der versicherten Person diagnostiziert. Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf Betreuung durch die versicherte Person angewiesen. 

			Fall 3: Bei Versicherungsabschluss besteht eine Allergie bei der versicherten Person. In den letzten 6Monaten vor Versicherungsabschluss oder Reisebuchung ist für die Allergie keine Behandlung durchgeführt worden. Während der Reise kommt es zu einer starken allergischen Reaktion. Diese wurde vom Arzt attestiert. Wegen der Heftigkeit der allergischen Reaktion kann die versicherte Person die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen und bricht die Reise vorzeitig ab. 

			Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert.

			Beispiel, bei dem keine „unerwartete schwere Erkrankung“ vorliegt (nicht abschließend):

			Die versicherte Person leidet unter einer Erkrankung, bei der Schübe ein charakteristisches Merkmal des Verlaufs sind (z. B. Multiple Sklerose, Morbus Crohn). In den letzten 6Monaten vor Versicherungsabschluss oder Reisebuchung wurde eine Behandlung für die bestehende Erkrankung durchgeführt. Daher ist diese Erkrankung nicht versichert.


Besondere Versicherungsbedingungen für die Reisegepäckversicherung (VB-Reisegepäck 2021)

			
				
					1	Welche Sachen sind versichert?

					2	Gegen welche Gefahren besteht Versicherungsschutz?

					3	In welchen Fällen leisten wir nicht (Ausschlüsse)?

					4	Welche Schäden werden nur begrenzt ersetzt?

					5	Welcher Versicherungsschutz besteht in Kraft- und Wassersportfahrzeugen?

					6	Was ist der Versicherungswert und was ist die Versicherungssumme?

					7	Wie wird entschädigt?

					8	Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?

					9	Welche Einschränkungen der Entschädigung sind zu beachten?

			
			

			1 Welche Sachen sind versichert?

			1.1 Wir versichern Ihr gesamtes Reisegepäck. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die während einer Reise mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung getragen oder durch ein übliches Transportmittel befördert werden.

			1.2 Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erworben werden. Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind nicht versichert.

			Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der Versicherten aufbewahrt werden (z. B. in Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen werden.

			1.3 Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte, jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden; Außenbordmotoren sind stets ausgeschlossen.

			1.4 Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils mit Zubehör, sind – unbeschadet der Entschädigungsgrenze in Ziffer4.1– nur versichert, solange sie

			1.4.1 bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder 

			1.4.2 in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder

			1.4.3 einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind oder

			1.4.4 sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes, eines Passagierschiffes oder in einer bewachten Garderobe befinden. Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange sie außerdem in einem verschlossenen Behältnis untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst bietet.

			Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils mit Zubehör, sind auch dann versichert, wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung übergeben werden.

			1.5 Nicht versichert sind:

			Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert, Sehhilfen, Prothesen jeder Art sowie Land-, Luft-, und Wasserfahrzeuge, jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrrädern, Hängegleitern und Segelsurfgeräten (Falt- und Schlauchboote siehe aber Ziffer1.3). 

			Ausweispapiere sind jedoch versichert. 

			2 Gegen welche Gefahren besteht ­Versicherungsschutz?

			Sie haben Versicherungsschutz,

			2.1 wenn versicherte Sachen abhandenkommen, zerstört oder beschädigt werden, während sich das Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers oder einer Gepäckaufbewahrung befindet;

			2.2 während der übrigen Reisezeit für die in Ziffer2.1 genannten Schäden durch

			2.2.1 Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung);

			2.2.2 Verlieren– hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder Hängen lassen– bis zur Entschädigungsgrenze in Ziffer4.2; 

			2.2.3 Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;

			2.2.4 bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließlich Regen und Schnee;

			2.2.5 Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;

			2.2.6 höhere Gewalt;

			2.3 wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird (den Bestimmungsort nicht am selben Tag wie der Versicherte erreicht). 

			Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 10 % der vereinbarten Versicherungssumme, maximal mit 400 € je Versicherungsfall.

			3 In welchen Fällen leisten wir nicht (­Ausschlüsse)?

			Kein Versicherungsschutz besteht 

			3.1 für Risiken, die in Ziffer 8 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021) genannt werden;

			3.2 für Schäden, die verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß;

			3.3 für Schäden während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür benutzten Geländes.

			4 Welche Schäden werden nur begrenzt ­ersetzt?

			4.1 Wir ersetzen Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen aus Edelmetall sowie an Foto-, Filmapparaten und tragbaren Videosystemen jeweils mit Zubehör (Ziffer1.4) je Versicherungsfall bis zu insgesamt maximal 50 % der vereinbarten Versicherungssumme. Regelungen der Ziffer5.4 bleiben hiervon unberührt.

			4.2 Schäden

			
					durch Verlieren (Ziffer 2.2.2) oder


					an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise erworben wurden,


			

			ersetzen wir bis zu jeweils 10 % der vereinbarten Versicherungssumme, maximal 400 € je Versicherungsfall.

			5 Welcher Versicherungsschutz besteht in Kraft- und Wassersportfahrzeugen?

			5.1 Es besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern nur, soweit sich das Reisegepäck in einem fest umschlossenen und durch Verschluss gesicherten Innen- oder Kofferraum befindet. 

			5.2 Wir haften im Rahmen der Versicherungssumme in voller Höhe nur, wenn nachweislich 

			5.2.1 der Schaden tagsüber eingetreten ist. Als Tageszeit gilt allgemein die Zeit zwischen 06.00Uhr und 22.00Uhr;

			5.2.2 das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen Garage abgestellt war (Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allgemeinen Benutzung offenstehen, gelten dabei nicht als abgeschlossene Garage) oder

			5.2.3 der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht länger als 2Stunden eingetreten ist.

			5.2.4 Können Sie keinen der unter 5.2.1 bis 5.2.3 genannten Voraussetzungen nachweisen, so ist die Entschädigung auf 10 % der vereinbarten Versicherungssumme, maximal 400 € je Versicherungsfall begrenzt.

			5.3 Es besteht Versicherungsschutz im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- und Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solange sich die Sachen in einem fest umschlossenen und durch Sicherheitsschloss gesicherten Innenraum (Kajüte, Backskiste o. Ä.) des Wassersportfahrzeuges befinden.

			Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines Versicherten oder einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z.B. die Bewachung eines zur allgemeinen Benutzung offenstehenden Platzes o. Ä.

			5.4 Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils mit Zubehör, sind in unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern und in unbeaufsichtigten Wasserfahrzeugen nicht versichert.

			5.5 Verletzen Sie oder eine mitversicherte Person eine der vorstehenden Obliegenheiten, dann sind wir berechtigt, die Leistungen in Höhe der Schwere des Verschuldens nach § 28 Versicherungsvertragsgesetz zu kürzen.

			6 Was ist der Versicherungswert und was ist die Versicherungssumme?

			6.1 Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte an Ihrem ständigen Wohnort anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert).

			6.2 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert des gesamten versicherten Reisegepäcks gemäß Ziffer1 entsprechen. Auf der Reise erworbene Geschenke und Reiseandenken bleiben unberücksichtigt.

			7 Wie wird entschädigt?

			7.1 Wir ersetzen im Versicherungsfall

			7.1.1 für zerstörte oder abhandengekommene Sachen ihren Versicherungswert zur Zeit des Schadeneintritts; 

			7.1.2 für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Reparaturkosten und ggf. eine bleibende Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert; 

			7.1.3 für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert; 

			7.1.4 für die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeug-Papieren und sonstigen Ausweispapieren die amtlichen Gebühren. 

			7.2 Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.

			7.3 Ist die Versicherungssumme gemäß Ziffer6.2. bei Eintritt des Versicherungsfalls niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), so haften wir nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert.

			8 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls?

			8.1 Sie haben 

			8.1.1 uns jeden Schadenfall unverzüglich anzuzeigen; 

			8.1.2 Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf andere Weise sicherzustellen und unsere Weisungen zu beachten; 

			8.1.3 alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. Sie haben alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet werden kann, und auf Verlangen ein Verzeichnis über alle bei Eintritt des Schadens gemäß Ziffer1 versicherten Sachen vorzulegen. 

			8.2 Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens (einschließlich Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung gem. Ziffer2.3) oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen diesen unverzüglich gemeldet werden. Hierüber ist uns von Ihnen eine Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Reklamationsfristen zu berücksichtigen.

			8.3 Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Sie haben sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen. Bei Schäden durch Verlieren (Ziffer2.2.2) haben Sie Nachforschungen beim Fundbüro anzustellen. 

			8.4 Weitere Pflichten im Schadenfall ergeben sich aus Ziffer9.3 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-Reise 2021).

			9 Welche Einschränkungen der Entschädigung sind zu beachten?

			9.1 Wenn Sie oder die mitversicherte Person einen Schaden vorsätzlich herbeiführen, so sind wir von der Entschädigungspflicht befreit. 

			9.2 Führen Sie oder die mitversicherte Person den Schaden grob fahrlässig herbei, so sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

			9.3 Versuchen Sie oder die mitversicherte Person uns arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, so sind wir von der Entschädigungspflicht befreit. 

			9.4 Weitere Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes bleiben unberührt.


Auszug aus dem Tarif Reiseversicherung

			0.	Allgemein

			Berechnungsgrundlage für die Prämienberechnung ist der jeweilige Reisepreis pro Person, bei Versicherungen für Paare oder Familien der Gesamtreisepreis.

			Für Jahresverträge werden die Prämien nach dem teuersten Reisepreis innerhalb des Versicherungsjahres pro Person, bei Versicherungen für Paare oder Familien nach dem teuersten Gesamtreisepreis je Reise berechnet.

			0.1 Dauernachlass

			Ein Dauernachlass wird nicht gewährt.

			0.2 Nachlässe für Jahresverträge

			Ratenzahlung ist nur für Jahresverträge zulässig.

		





				
				bei jährlicher Zahlungsweise





	    5 %


		

		bei halbjährlicher Zahlungsweise  





	  3 %


		

		bei vierteljährlicher Zahlungsweise  





	  2 %


		

		bei monatlicher Zahlungsweise 





	   0 %







					
			Monatliche Zahlungsweise ist nur bei Vereinbarung eines SEPA- Lastschriftmandates möglich.

			0.3 Versicherungsteuer

			Die Prämien des Tarifes werden ohne die gesetzlich vorgeschriebene Versicherungsteuer ausgewiesen.

			Die Versicherungsteuer beträgt zurzeit  19 %

			1.	Reiserücktrittsversicherung (VB-Reiserücktritt 2021)
Reiseabbruchversicherung (VB-Reiseabbruch 2021)

			Der Abschluss einer Reiseabbruchversicherung ist nur in Verbindung mit einer Reiserücktrittsversicherung möglich.

			1.1 Einzelreisen

			für Einzelpersonen (Berechnungsgrundlage= Reisepreis je Person)

			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Tarif Einzelperson

						
							
							Prämie je Person und Reise

						
					

					
							
							Reisepreis bis … €

						
							
							Mit Selbstbehalt 

						
							
							Ohne Selbstbehalt

						
					

					
							
							Reiserücktritt

						
							
							Reiserücktritt inkl. ­Reiseabbruch

						
							
							Reiserücktritt

						
							
							Reiserücktritt inkl. ­Reiseabbruch

						
					

					
							
							500 €

						
							
							23,00 €

						
							
							25,00 €

						
							
							29,00 €

						
							
							32,00 €

						
					

					
							
							1.000 €

						
							
							35,00 €

						
							
							38,00 €

						
							
							40,00 €

						
							
							43,00 €

						
					

					
							
							1.500 €

						
							
							50,00 €

						
							
							56,00 €

						
							
							58,00 €

						
							
							65,00 €

						
					

					
							
							2.000 €

						
							
							62,00 €

						
							
							70,00 €

						
							
							72,00 €

						
							
							81,00 €

						
					

					
							
							2.500 €

						
							
							80,00 €

						
							
							90,00 €

						
							
							92,00 €

						
							
							103,00 €

						
					

					
							
							3.000 €

						
							
							104,00 €

						
							
							116,00 €

						
							
							118,00 €

						
							
							131,00 €

						
					

					
							
							4.000 €

						
							
							135,00 €

						
							
							151,00 €

						
							
							156,00 €

						
							
							175,00 €

						
					

					
							
							5.000 €

						
							
							176,00 €

						
							
							196,00 €

						
							
							205,00 €

						
							
							227,00 €

						
					

					
							
							7.500 €

						
							
							275,00 €

						
							
							300,00 €

						
							
							318,00 €

						
							
							348,00 €

						
					

					
							
							10.000 €

						
							
							335,00 €

						
							
							373,00 €

						
							
							392,00 €

						
							
							427,00 €

						
					

					
							
							Höhere Werte auf Anfrage

						
					

				
			

			Für Paare und Familien (Berechnungsgrundlage= gesamter Reisepreis) wird ein Zuschlag von 15 % auf die Prämie für Einzelpersonen erhoben.

			1.2 Jahresverträge

			Für Jahresverträge wird ein Zuschlag von 20 % auf die Prämie für die Einmalversicherung erhoben.

			1.3 Berechnungsbeispiel

			
				
					
					
					
				
				
					
							
							
							Prämie Single – 
Reiserücktrittsversicherung 
Reisepreis 500 €

						
							
							Prämie Paare/Familien – 
Reiserücktrittsversicherung 
Reisepreis 500 €

						
					

					
							
							Einzelversicherung

						
							
							Einmalprämie 
23,00 €

						
							
							Einmalprämie 
23,00 € + 15 % = 26,45 €

						
					

					
							
							Jahresvertrag

						
							
							Jahresprämie 
23,00 € + 20 % = 27,60 €

						
							
							Jahresprämie 
23,00 € + 15 % + 20 % = 31,74 €

						
					

				
			

			2.	Reisegepäckversicherung (VB-Reisegepäck 2021)

			Berechnungsgrundlage ist der Wert des gesamten Reisegepäcks.

			2.1 Einzelreisen

			
				
					
					
				
				
					
							
							Wert des Reisegepäcks

						
							
							Prämie je Reise

						
					

					
							
							1.500 €

						
							
							50,00 €

						
					

					
							
							3.000 €

						
							
							75,00 €

						
					

					
							
							4.500 €

						
							
							95,00 €

						
					

					
							
							Höhere Werte auf Anfrage

						
					

				
			

			2.2 Jahresverträge

			Für Jahresverträge wird ein Zuschlag von 20 % auf die Prämie für die Einmalversicherung erhoben.
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Antrag auf Reiseriicktritt-, Reiseabbruch- und Proximus
Reisegepickversicherung Versicherung

Vermittler/Vermittler-Nr. Versicherungsschein-Nr. Antragseingang
| | | | Antragsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung.

Antragsteller/  Anrede (O Herr O Frau Besondere Anredetitel
Versicherungs-
BEAMEE Name Geburtsname
Vorname Staatsangehdrigkeit Geburtsdatum
StraBe, Haus-Nr. Geburtsort

Postleitzahl, Wohnort

Berufliche Tatigkeit (genaue Bezeichnung) Branche

QO angestelit O selbststéndig Q) ffentlicher Dienst

Telefon (privat) Telefon (geschéftlich) Telefon (mobil) E-Mail

Vermittlerklausel, Kontaktdaten, Kommunikation:

O Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Proximus Versicherung AG und der mich betreuende Vermittler meine Kontaktdaten aus diesem Antrag fiir die
Kommunikation im Rahmen der regelméBigen Kundenbetreuung nutzen diirfen. Erfasst sind neben allen meinen Versicherungsvertrag betreffenden Kontakten auch
solche, die auf die inhaltliche Anderung, insbesondere Verldngerung, Ausweitung oder Erganzung des bestehenden Vertragsverhéltnisses sowie auf den Neuab-
schluss weiterer Vertrage bei der Proximus Versicherung AG gerichtet sind. Die Einwilligung nach diesem Absatz kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag auch in Teilen
streichen oder jederzeit widerrufen.

Besondere Miindliche Vereinbarungen haben keine Giiltigkeit. Besondere Vereinbarungen bediirfen der schriftlichen Bestétigung durch die Gesellschaft.
Vereinbarungen

bzw.
Bemerkungen
Zuversichernde Vorname, Name m w_Geburtsdatum
Personen
1 [eXe)
2 [eXe)
2 (e} e]
& (o]
3 [e)e]
5 [oXe)
7 (o))
® [eXe)
Versicherungs- Reisepreis fiir
summen
Reiseriicktritts-/Reiseabbruchversicherung €
Versicherungssumme fiir Reisegepack €
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Reisedaten

Ich beantrage

O eine Einmalversicherung

Buchungsdatum

Anreisedatum Abreisedatum

Vertragsbeginn Vertragsende
O einen Jahresvertrag

Vertragsbeginn Vertragsende

Der Beginn des Versicherungsschutzes richtet sich nach Ziffer 5 des Allgemeinen Teils der Versicherungsbedingungen fiir die
Reiseversicherung (AT-Reise 2021).

Beantragter Selbstbehalt Prémie
Versicherungs-

schutzfur O Reiseriicktrittsversicherung O mitSB O ohne SB
O Reiseriicktritts- und Reiseabbruchsversicherung QO mitsB O ohnesB
O Reiseriicktritts- und Reiseabbruchsversicherung QO mitsB O ohneSB
Gesamtnettopramie
Versicherungsteuer
Gesamtbruttoprémie einschl. gesetzl. Versicherungsteuer

SEPA-Last- Ich erméchtige die Proximus Versicherung AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-

schriftmandat

Hinweis

institut an, die von der Proximus Versicherung AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulgsen.

Zahlungsempfanger: Proximus Versicherung AG
Glaubiger-1D: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXX

Name, Vorname: Antragsteller Name, Vorname: Kontoinhaber
m Antragstelier abweichend)

Anschrift: Kontoinhaber

BIC IBAN

Name des Kreditinstitutes

Datum/Unterschrift: Antragsteller Datum/Unterschrift: Kontoinhaber

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Proximus Versicherung AG iiber den Einzug unterrichten.

Widerrufsrecht

Sie kénnen lhren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nahere Hinweise kénnen Sie den ,Versicherungsinformationen”
entnehmen. Eine Belehrung tiber das Widerrufsrecht sowie die Rechtsfolgen des Widerrufs erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.

Daten-
verarbeitung

Mit der Datenverarbeitung durch den Versicherer bin ich einverstanden.

Empfangs-
bestéatigung

Ich habe die diesem Vertrag zugrunde liegenden Produkt- und Kundeninformationen, das Merkblatt zur Datenverarbeitung, die Versicherungsbe-
dingungen und die Klauseln erhalten. Eine Durchschrift ist mir nach Unterzeichnung ausgehéndigt worden. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis
genommen.

Belehrung iiber
vorvertragliche
Anzeigepflicht

nach§19
Versicherungs-
vertragsgesetz

Bitte beachten Sie, dass Sie gemaB §19 des Versicherungsvertragsgesetzes (VWG) verpflichtet sind, dem Versicherer bis zur Abgabe Ihrer Ver-
tragserklarung alle Ihnen bekannten Umstande, die fiir die Ubernahme des Versicherungsschutzes von Bedeutung sind und nach denen in Text-
form gefragt wird, nach bestem Wissen sorgfaltig, wahrheitsgemdB und vollsténdig zu beantworten.

Bitte beantworten Sie unsere Fragen unbedingt zutreffend und vollstandig, da wir sonst von dem Vertrag zuriicktreten oder den Vertrag vorzeitig
kiindigen kdnnen und Sie dann Ihren Versicherungsschutz gefahrden.

Ich bestétige die Richtigkeit der Angaben. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht habe ich gelesen.

Datum/Unterschrift Antragsteller Datum/Unterschrift Vermittler
(bei Minderjdhrigen Mitunterschrift der gesetzlichen Vertreter)
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